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RS OGH 1962/3/1 11Os1/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1962

Norm

KFG 1955 §85 A

StGB §5 E

StVO §23 Abs5

Rechtssatz

Die Frage, ob ein dem Täter in Ansehung der Überzeugung von der Betriebssicherheit des Kraftfahrzeuges

unterlaufener Irrtum ein entschuldbarer ist oder nicht, kann nur nach Lage des einzelnen Falles beantwortet werden,

in welchem Zusammenhang es überdies auf die Zumutbarkeit entsprechender Prüfungshandlungen ankommt.

(Abrollen infolge defekter Bremsanlage).
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Schlagworte

SW: Auto
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